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Einladung zur ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur 
ordentlichen Hauptversammlung ein, die

am Mittwoch, den 12. August 2020, um 14.00 Uhr MESZ,

stattfindet.

Die Hauptversammlung findet als virtuelle Hauptversammlung 
ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 
(mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) statt. 

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist in den 
Geschäftsräumen am Sitz der NanoFocus AG, Max-Planck-Ring 48, 

46049 Oberhausen.

Die gesamte Versammlung wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
nach Maßgabe des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, 
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentums-
recht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
(Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pan-
demie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, BGBl. I 2020, 
S. 569) („COVID-19-Gesetz“) für die ordnungsgemäß angemeldeten 
Aktionäre oder deren Bevollmächtigte im Internet unter der Internet-
adresse http://www.nanofocus.de unter „Investor Relations“ in dem 
Unterpunkt „Hauptversammlung“ im passwortgeschützten Internet- 
service in Bild und Ton übertragen; diese Übertragung ermöglicht  
keine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne von § 118  
Abs. 1 Satz 2 AktG. Bitte beachten Sie auch die Hinweise am Ende 
dieser Einladung.
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Tagesordnung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebillig-
ten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzern- 
lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das  
Geschäftsjahr 2019

 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresab-
schluss und Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist 
damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmun-
gen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung 
vorgesehen.

 Die vorgenannten Unterlagen können von der Einberufung 
der Hauptversammlung an und auch während der Haupt-
versammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
http://www.nanofocus.de unter „Investor Relations“ in dem Un-
terpunkt „Hauptversammlung“ eingesehen werden. Überdies 
werden die Unterlagen während der Hauptversammlung erläu-
tert werden. 

2.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2019

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor im Wege der Einzelbe-
schlussfassung, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglie-
dern des Vorstands,

 a) Herrn Werner Ringel

 für dieses Geschäftsjahr die Entlastung zu erteilen sowie

 b) Herrn Michael Trunkhardt und
 c) Herrn Marcus Grigat

 für dieses Geschäftsjahr die Entlastung nicht zu erteilen.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats,

a) Herrn Stephan Gais, 
b) Herrn Hans Wörmcke, 
c) Herrn Ralf Terheyden,

 für dieses Geschäftsjahr im Wege der Einzelbeschlussfassung 
Entlastung zu erteilen.

4.  Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und 
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Stuttgart, Zweigniederlassung Essen, zum 
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäfts-
jahr 2020 zu wählen.
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5. Beschlussfassung über eine Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat

Das von den Anteilseignern gewählte Mitglied des Aufsichtsrats 
Herr Hans Wörmcke hat sein Mandat mit Wirkung zur Beendigung 
der Hauptversammlung am 12. August 2020 niedergelegt. An  
seiner Stelle ist daher ein neues Aufsichtsratsmitglied zu wählen.

Die reguläre Amtszeit von Herrn Wörmcke hätte mit Ablauf der 
Hauptversammlung geendet, die über die Entlastung des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 beschließt.

Der Aufsichtsrat der NanoFocus AG setzt sich nach den §§ 95, 
96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 9 Absatz 1 der Satzung der 
Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden 
Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvor-
schläge nicht gebunden.
 
Gemäß § 9 Abs. 4 der Satzung erfolgt die Wahl für den Rest der 
Amtsdauer des ursprünglich von der Hauptversammlung gewähl-
ten Mitglieds, d. h. vorliegend bis zur Beendigung derjenigen 
Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für 
das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr entscheidet.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

Herr Manuel Hüsken, wohnhaft in Wiesbaden Nordost, Deutsch-
land, CSO der Mahr GmbH & Co. KG, Wiesbaden,

mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am  
12. August 2020 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die 
über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 
beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.

6. Beschlussfassung über die Aufhebung des vorhandenen 
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2019) und die 
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, teilweise mit 
der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts (Geneh-
migtes Kapital 2020) sowie über die Änderung der Satzung

 Die Satzung der Gesellschaft enthält in § 4 Abs. (3) ein Geneh-
migtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2019), das den Vorstand 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats ursprünglich ermächtigte, bis 
zum 25. Juni 2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig 
oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 3.351.582,00 durch 
ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 3.351.582 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/
oder Sacheinlage zu erhöhen. Von dieser Ermächtigung ist im Jahr 
2019 Gebrauch gemacht worden, so dass die Ermächtigung, das 
Grundkapital zu erhöhen, nicht mehr in voller Höhe fortbesteht.

 Aufgrund der teilweisen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
2019 und um es der Gesellschaft zu ermöglichen, flexibel zu rea-
gieren, soll das vorstehend beschriebene genehmigte Kapital 
aufgehoben werden und ein neues Genehmigtes Kapital (Geneh-
migtes Kapital 2020) geschaffen werden.
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 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu 
fassen:

 a) Das Genehmigte Kapital 2019 in § 4 Abs. (3) der Satzung wird, 
soweit im Zeitpunkt der Aufhebung noch nicht ausgenutzt, mit 
Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung des nachfolgend 
bestimmten neuen Genehmigten Kapitals 2020 in das Han-
delsregister aufgehoben.

 b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bis zum 11. August 2025 das Grundkapital der 
Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt  
EUR  3.686.740,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von 
insgesamt bis zu 3.686.740 neuen, auf den Inhaber lauten-
den Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen  
(Genehmigtes Kapital 2020).

  Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewäh-
ren. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den fol-
genden Fällen ganz oder teilweise auszuschließen:

  • zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;

  • wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und 
der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausge-
schlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag 
des Grundkapitals 10 % bezogen sowohl auf den Zeit-
punkt dieser Beschlussfassung als auch zum Zeitpunkt 
der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals 
nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien 
den Börsenpreis der bereits in den Handel einbezogenen  
Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt 
der Festlegung des endgültigen Ausgabebetrags durch 
den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203  
Abs. (1) und (2), 186 Abs. (3) Satz 4 AktG unterschreitet; 
bei der Berechnung der 10%-Grenze ist der anteilige Be-
trag am Grundkapital abzusetzen, der auf neue oder zu-
rückerworbene Aktien entfällt, die seit dem 12. August 2020 
unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder 
entsprechend § 186 Abs. (3) Satz 4 AktG ausgegeben oder 
veräußert worden sind. Im Sinne dieser Ermächtigung 
gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien 
durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflich-
tung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder 
mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum 
Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den  
Dritten zu zahlen ist;

  • bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere 
zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen;

  • wenn die Aktien Arbeitnehmern der Gesellschaft und/
oder Arbeitnehmern eines mit der Gesellschaft verbunde-
nen Unternehmens im Sinne von § 15 AktG zum Erwerb 
angeboten oder auf sie übertragen werden. Die neuen  
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Aktien können dabei auch an ein geeignetes Kreditinstitut 
ausgegeben werden, das die Aktien mit der Verpflichtung 
übernimmt, sie ausschließlich an die hiernach begünstig-
ten Personen weiterzugeben. Die Anzahl der so unter Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darf 2% 
des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung;

  • soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläu-
bigern der von der Gesellschaft oder ihren Konzernge-
sellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit  
Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Be-
zugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, 
wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wand-
lungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wand-
lungspflicht zustünde.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von 
Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2020 fest-
zulegen. Der Vorstand wird ermächtigt zu bestimmen, dass die 
neuen Aktien gemäß § 186 Absatz 5 AktG von einem Kreditin-
stitut oder nach § 53 Abs. (1) Satz 1 oder § 53b Abs. (1) Satz 1 
oder Abs. (7) KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung 
übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug 
anzubieten. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der 
Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der 
Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 
2020 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend 
dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten  
Kapital 2020 anzupassen.

 c) § 4 Abs. (3) der Satzung wird insgesamt wie folgt neu gefasst:
    

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bis zum 11. August 2025 das Grundkapital der 
Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 
EUR  3.686.740,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe 
von insgesamt bis zu 3.686.740 neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020).

   Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu ge-
währen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in 
den folgenden Fällen ganz oder teilweise auszuschließen:

   •  zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;

   •  wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt 
und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht 
ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige 
Betrag des Grundkapitals 10 % bezogen sowohl auf 
den Zeitpunkt dieser Beschlussfassung als auch zum 
Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhande-
nen Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabe-
betrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 

„(3) 
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in den Handel einbezogenen Aktien gleicher Gattung 
und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des 
endgültigen Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht 
wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. (1) und (2), 186 
Abs. (3) Satz 4 AktG unterschreitet; bei der Berechnung 
der 10%-Grenze ist der anteilige Betrag am Grundka-
pital abzusetzen, der auf neue oder zurückerworbene 
Aktien entfällt, die seit dem 12. August 2020 unter 
vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder 
entsprechend § 186 Abs. (3) Satz 4 AktG ausgegeben 
oder veräußert worden sind. Im Sinne dieser Ermächti-
gung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen  
Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzei-
tiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen 
Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft be-
stimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, 
der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;

   •  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbe-
sondere zur Gewährung von Aktien zum Zweck des 
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen;

   •  wenn die Aktien Arbeitnehmern der Gesellschaft und/
oder Arbeitnehmern eines mit der Gesellschaft verbun-
denen Unternehmens im Sinne von § 15 AktG zum 
Erwerb angeboten oder auf sie übertragen werden. 
Die neuen Aktien können dabei auch an ein geeigne-
tes Kreditinstitut ausgegeben werden, das die Aktien 
mit der Verpflichtung übernimmt, sie ausschließlich an 
die hiernach begünstigten Personen weiterzugeben. 
Die Anzahl der so unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegebenen Aktien darf 2% des Grundkapitals nicht 
überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung;

   •  soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. 
Gläubigern der von der Gesellschaft oder ihren Kon-
zerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschrei-
bungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. 
-pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Um-
fang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres  
Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung  
einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung 
von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 
2020 festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt zu bestim-
men, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Absatz 5 AktG 
von einem Kreditinstitut oder nach § 53 Abs. (1) Satz 1 
oder § 53b Abs. (1) Satz 1 oder Abs. (7) KWG tätigen Un-
ternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden 
sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der 
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach 
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung 
des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2020 
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oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend 
dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten 
Kapital 2020 anzupassen.“

 d) Der Vorstand wird angewiesen, die unter lit. a) beschlosse-
ne Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2019 
gemeinsam mit der unter lit. b) beschlossenen Schaffung 
des neuen Genehmigten Kapital 2020 und der unter lit. c) be-
schlossene Satzungsänderung zur Eintragung in das Handels-
register anzumelden. Die Anmeldung hat so zu erfolgen, dass 
zunächst die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019 ein-
getragen werden soll und im unmittelbaren Anschluss daran 
die beschlossene Schaffung des neuen Genehmigten Kapitals 
2020 mit der beschlossenen Satzungsänderung ins Handels-
register eingetragen werden soll.

7. Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe  
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und 
zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaf-
fung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 
2020), die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur 
Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibun-
gen, die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2019 
und entsprechende Satzungsänderung

Dem Vorstand wurde mit Beschluss der Hauptversammlung 
vom 26. Juni 2019 die Ermächtigung erteilt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats bis zum 25. Juni 2024 einmalig oder mehrmals 
auf den Inhaber lautende Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen (zusammen „Schuldverschreibungen“) mit oder 
ohne Laufzeitbeschränkung im Gesamtnennbetrag von bis zu  
EUR 30.000.000,00 zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubi-
gern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte 
(auch mit Wandlungspflicht) für auf den Inhaber lautende Stück-
aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundka-
pitals von insgesamt bis zu EUR 2.851.582,00 nach näherer Maß-
gabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren. 
Zur Bedienung der Schuldverschreibungen wurde ein Bedingtes 
Kapital 2019 in Höhe von bis zu EUR 2.851.582,00 (§ 4 Abs. (6)  
der Satzung der Gesellschaft) geschaffen.

Von dieser Ermächtigung wurde bislang kein Gebrauch gemacht.

Vor dem Hintergrund der bei der Gesellschaft seit der Ertei-
lung der Ermächtigung durchführten Kapitalerhöhung halten es 
Vorstand und Aufsichtsrat für zweckmäßig, die bestehende Er-
mächtigung 2019 sowie das bestehende Bedingte Kapital 2019 
aufzuheben und durch eine neue Ermächtigung sowie ein neues 
bedingtes Kapital zu ersetzen.

Angesichts des Umstands, dass von der Ermächtigung 2019 noch 
kein Gebrauch gemacht wurde und diese vollständig aufgehoben 
werden soll und ab diesem Zeitpunkt unter dieser Ermächtigung 
somit keine Schuldverschreibungen ausgegeben werden können, 
kann das bestehende Bedingte Kapital 2019 vollständig aufgeho-
ben und die Satzung entsprechend angepasst werden.
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu 
fassen:

 a) Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugs-
rechts

  (1) Allgemeines

   Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 11. August 2025 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals 
auf den Inhaber lautende Wandel- und/oder Optionsschuld-
verschreibungen (zusammen „Schuldverschreibungen“) 
mit oder ohne Laufzeitbeschränkung im Gesamtnennbe-
trag von bis zu EUR 30.000.000,00 zu begeben und den  
Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen 
Wandlungs- bzw. Optionsrechte (auch mit Wandlungs-
pflicht) für auf den Inhaber lautende Stückaktien der Ge-
sellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals 
von insgesamt bis zu EUR 3.186.740,00 nach näherer 
Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen 
zu gewähren. 

   Die Schuldverschreibungen können auch durch ein unter 
der Leitung der Gesellschaft stehendes Konzernunter-
nehmen („Konzernunternehmen“) ausgegeben werden; 
in einem solchen Falle wird der Vorstand ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Ga-
rantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und 
den Inhabern der Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. 
Optionsrechte (auch mit Wandlungspflicht) für auf den In-
haber lautende Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren. 

   Die Anleiheemissionen werden in Teilschuldverschreibun-
gen eingeteilt.

  (2) Wandelschuldverschreibungen und Optionsschuldver-
schreibungen

   Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 
erhalten die Inhaber das Recht, ihre Teilschuldverschrei-
bungen nach näherer Maßgabe der vom Vorstand fest-
zulegenden Wandelanleihebedingungen in neue, auf den 
Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft zu wandeln. 
Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der Division des 
Nennbetrags einer Teilschuldverschreibung durch den fest-
gesetzten Wandlungspreis für eine auf den Inhaber lauten-
de Stückaktie der Gesellschaft. Liegt der Ausgabebetrag 
einer Teilschuldverschreibung unter deren Nennbetrag, so 
ergibt sich das Wandlungsverhältnis durch Division des 
Ausgabebetrags der Teilschuldverschreibung durch den 
festgesetzten Wandlungspreis für eine neue, auf den Inha-
ber lautende Stückaktie der Gesellschaft. Das Wandlungs-
verhältnis kann auf ein ganzzahliges Verhältnis auf- oder 
abgerundet werden; ferner kann gegebenenfalls eine in 
bar zu leistende Zuzahlung festgesetzt werden. Im Übri-
gen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammenge-
legt und/oder in Geld ausgeglichen werden. 
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   Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen 
werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere 
Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber berechtigen, 
nach Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Options-
bedingungen auf den Inhaber lautende Stückaktien der 
Gesellschaft zu beziehen. Die Laufzeit des Optionsrechts 
darf die Laufzeit der Optionsschuldverschreibung nicht 
überschreiten. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass 
Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen 
werden. 

   § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.

  (3) Wandlungspflicht

   Die Wandelanleihebedingungen können auch eine Wand-
lungspflicht zum Ende der Laufzeit (oder zu einem frühe-
ren Zeitpunkt) vorsehen. Der anteilige Betrag am Grund-
kapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien darf den 
Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht überschrei-
ten. Die Gesellschaft kann in den Anleihebedingungen 
berechtigt werden, eine etwaige Differenz zwischen dem 
Nennbetrag der Wandelschuldverschreibung und dem Pro-
dukt aus Wandlungspreis und Umtauschverhältnis ganz 
oder teilweise in bar auszugleichen. 

   § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.

  (4) Ersetzungsbefugnis

   Die Anleihebedingungen von Wandel- bzw. Optionsan-
leihen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, den 
Gläubigern der Schuldverschreibung ganz oder teilweise 
anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der 
Gesellschaft zu gewähren. Die Aktien werden jeweils mit 
einem Wert angerechnet, der nach näherer Maßgabe der 
Anleihebedingungen dem auf volle Cents aufgerundeten 
arithmetischen Mittelwert der Schlussauktionspreise von 
Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft im Xetra-
Handel (oder in einem an die Stelle des Xetra-Systems 
getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten zehn Han-
delstagen vor der Erklärung der Wandlung bzw. Options-
ausübung entspricht. 

   Die Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen können 
jeweils festlegen, dass im Falle der Wandlung bzw. Opti-
onsausübung auch eigene Aktien der Gesellschaft gewährt 
werden können. Ferner kann vorgesehen werden, dass die 
Gesellschaft den Wandlungs- bzw. Optionsberechtigten 
nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den Ge-
genwert in Geld zahlt. Der Gegenwert je Aktie entspricht 
nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen dem auf 
volle Cents aufgerundeten arithmetischen Mittelwert der 
Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Ausstattung der 
Gesellschaft im Xetra-Handel (oder in einem an die Stelle 
des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse 
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an den letzten zehn Handelstagen vor der Erklärung der 
Wandlung bzw. Optionsausübung. 

  (5) Wandlungs- bzw. Optionspreis

   Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis 
muss mindestens 80 Prozent des arithmetischen Mittel-
werts der Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Aus-
stattung der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder in einem 
an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wert-
papierbörse an den letzten zehn Handelstagen vor dem 
Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die 
Ausgabe der Schuldverschreibungen oder – für den Fall 
der Einräumung eines unmittelbaren Bezugsrechts – min-
destens 80 Prozent des arithmetischen Mittelwerts der 
Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Ausstattung der 
Gesellschaft im Xetra-Handel (oder in einem an die Stelle 
des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse 
während der Bezugsfrist mit Ausnahme der Tage der Be-
zugsfrist, die erforderlich sind, damit der Wandlungs- bzw. 
Optionspreis gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG fristgerecht 
bekannt gemacht werden kann, betragen. 

   § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.

  (6) Verwässerungsschutz

   Erhöht die Gesellschaft während der Wandlungs- oder 
Optionsfrist ihr Grundkapital unter Einräumung eines Be-
zugsrechts an ihre Aktionäre oder begibt weitere Wandel- 
oder Optionsschuldverschreibungen bzw. gewährt oder 
garantiert Wandlungs- und/oder Optionsrechte und räumt 
den Inhabern schon bestehender Wandlungs- und/oder 
Optionsrechte hierfür kein Bezugsrecht ein, wie es ihnen 
nach Ausübung des Wandlungs- und/oder Optionsrechts 
bzw. der Erfüllung ihrer Wandlungspflichten als Aktionär 
zustehen würde, oder wird durch eine Kapitalerhöhung 
aus Gesellschaftsmitteln das Grundkapital erhöht, so wird 
über die Wandelanleihe- bzw. Optionsbedingungen sicher-
gestellt, dass der wirtschaftliche Wert der bestehenden 
Wandlungs- bzw. Optionsrechte unberührt bleibt, indem 
die Wandlungs- oder Optionsrechte wertwahrend ange-
passt werden, soweit die Anpassung nicht bereits durch 
Gesetz zwingend geregelt ist. Dies gilt entsprechend für 
den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer Kapital- 
maßnahmen, von Umstrukturierungen, einer Kontrollerlan-
gung durch Dritte, einer außerordentlichen Dividende oder 
anderer vergleichbarer Maßnahmen, die zu einer Verwäs-
serung des Werts der Aktien führen können. 

   § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.

  (7) Bezugsrecht und Bezugsrechtausschluss

   Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu, 
d.h. die Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
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sind grundsätzlich den Aktionären der Gesellschaft zum 
Bezug anzubieten. Die Schuldverschreibungen können 
auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 
zum Bezug anzubieten („mittelbares Bezugsrecht“). Wer-
den Schuldverschreibungen von einem Konzernunterneh-
men ausgegeben, hat die Gesellschaft die Gewährung des 
gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre der Gesell-
schaft sicherzustellen. 

   Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf 
Schuldverschreibungen auszuschließen, sofern sie gegen 
Barzahlung ausgegeben werden und der Vorstand nach 
pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass 
der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathemati-
schen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der 
Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. 
Dies gilt jedoch nur für Schuldverschreibungen mit einem 
Wandlungs- und/oder Optionsrecht oder einer Wandlungs-
pflicht auf Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grund-
kapitals von bis zu zehn Prozent des zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – der 
Ausübung der vorliegenden Ermächtigung vorhandenen 
Grundkapitals. Auf diese Höchstgrenze von zehn Prozent 
des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapi-
tals anzurechnen, der auf Aktien entfällt oder auf den sich 
Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. -pflichten aus 
Schuldverschreibungen beziehen, die seit Erteilung dieser 
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss aufgrund 
einer Ermächtigung des Vorstands zum Bezugsrechtsaus-
schluss in unmittelbarer bzw. sinngemäßer Anwendung 
von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder die als 
erworbene eigene Aktien während der Laufzeit dieser  
Ermächtigung in anderer Weise als über die Börse oder 
durch ein Angebot an alle Aktionäre in entsprechender An-
wendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert worden 
sind. 

   Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhält-
nisses ergeben, auszuschließen und das Bezugsrecht 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch insoweit auszu-
schließen, als dies erforderlich ist, um den Inhabern von 
Wandlungs- bzw. Optionsrechten auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der Gesellschaft ein Bezugsrecht in dem Um-
fang gewähren zu können, wie es ihnen nach Ausübung 
ihrer Wandlungs- bzw. Optionsrechte bzw. der Erfüllung 
ihrer Wandlungspflichten zustehen würde. 

  (8) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

   Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Aus-
stattung der Schuldverschreibungen, insbesondere den 
Zinssatz und die Art der Verzinsung, den Ausgabekurs und 
die Laufzeit, die Stückelung, Verwässerungsschutzbestim-
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mungen, den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum sowie 
den Wandlungs- bzw. Optionspreis festzusetzen bzw. im 
Einvernehmen mit den Organen der die Schuldverschrei-
bungen begebenden Konzernunternehmen festzulegen.

 b) Schaffung eines Bedingten Kapitals 2020

  Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu  
EUR 3.186.740,00 durch Ausgabe von bis zu 3.186.740 neu-
en, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteili-
gen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital 2020). Die bedingte Kapitalerhöhung dient 
der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger 
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die 
gemäß vorstehender Ermächtigung begeben werden. Die 
bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, 
wie von Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch gemacht 
wird oder Wandlungspflichten aus solchen Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen erfüllt werden und soweit 
nicht eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die 
Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe 
der vorstehenden Ermächtigung jeweils zu bestimmenden  
Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen 
vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Aus-
übung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Er-
füllung von Wandlungspflichten ausgegeben werden, am Ge-
winn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

 c) Aufhebung der Ermächtigung vom 26. Juni 2019 und Aufhe-
bung des Bedingten Kapitals 2019

  Die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen vom 26. Juni 2019 
wird mit Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 7 d) vor-
geschlagenen Satzungsänderung aufgehoben. Das durch Be-
schluss der Hauptversammlung vom 26. Juni 2019 geschaf-
fene Bedingte Kapital 2019 in Höhe von EUR 2.851.582,00 
gemäß § 4 Abs. (6) der Satzung der Gesellschaft wird mit Ein-
tragung der unter Tagesordnungspunkt 7 d) vorgeschlagenen 
Satzungsänderung aufgehoben.

 d) Satzungsänderung

  Der Absatz (6) des § 4 der Satzung der Gesellschaft wird wie 
folgt neu gefasst:

  „(6) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu  
EUR 3.186.740,00 durch Ausgabe von bis zu 3.186.740 
neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem 
anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020). Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie  
(i) die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten oder 
Optionsscheinen, die gemäß den von der Gesellschaft 
oder von unter der Leitung der Gesellschaft stehenden 
Konzernunternehmen aufgrund des Ermächtigungsbe-
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schlusses der Hauptversammlung vom 12. August 2020 
bis zum 11. August 2025 ausgegebenen Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen bestehen bzw. diesen bei-
gefügt sind, von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten 
Gebrauch machen oder (ii) die zur Wandlung verpflich-
teten Inhaber bzw. Gläubiger der von der Gesellschaft 
oder von unter der Leitung der Gesellschaft stehenden  
Konzernunternehmen aufgrund des Ermächtigungsbe-
schlusses der Hauptversammlung vom 12. August 2020 
bis zum 11. August 2025 ausgegebenen Wandelschuld-
verschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen, in 
den Fällen (i) und (ii) jeweils soweit nicht eigene Aktien 
zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neu-
en Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend 
bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu be-
stimmenden Wandlungs- bzw. Optionspreis. Die neuen 
Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in 
dem sie durch die Ausübung von Wandlungs- bzw. Opti-
onsrechten oder durch die Erfüllung von Wandlungspflich-
ten ausgegeben werden, am Gewinn teil. Der Vorstand 
ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung festzusetzen.“

 e) Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister, Ermächti-
gung des Aufsichtsrats zur Fassungsänderung

  Der Vorstand wird angewiesen, die unter vorstehendem lit. c)  
und lit. d) dieses Tagesordnungspunktes 7 beschlossene  
Aufhebung des in § 4 Abs. (6) der Satzung enthaltenen Be-
dingten Kapitals 2019 und das neue Bedingte Kapital 2020 
gemäß vorstehendem lit. b) und lit. d) dieses Tagesordnungs-
punktes 7 mit der Maßgabe zur Eintragung in das Handels-
register anzumelden, dass zunächst die Aufhebung des  
Bedingten Kapitals 2019 eingetragen wird, dies jedoch nur 
dann, wenn unmittelbar anschließend die Eintragung des Be-
dingten Kapitals 2020 erfolgt. 

  Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4  
Abs. (1) und § 4 Abs. (6) der Satzung entsprechend der je-
weiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle 
sonstigen damit in Zusammenhang stehende Anpassungen 
der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. 
Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der Er-
mächtigung zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsanleihen 
nach Ablauf des Ermächtigungszeitraumes sowie im Falle 
der Nichtausnutzung des bedingten Kapitals nach Ablauf der  
Fristen für die Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrech- 
ten bzw. Wandlungspflichten. 
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8. Beschlussfassung über eine Änderung von § 17 Absatz 2 der 
Satzung in Hinblick auf die Teilnahme an der Hauptversamm-
lung

 Die Voraussetzungen für den vom Aktionär zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zu er-
bringenden Nachweis wurden durch das Gesetz zur Umsetzung 
der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) für börsennotierte 
Gesellschaften geändert.

Die Gesellschaft ist zwar nicht börsennotiert im Sinne des § 3 
Absatz 2 des Aktiengesetzes; da in Nachweis des Anteilsbesitzes 
gemäß § 67c Absatz 3 des Aktiengesetzes zur gängigen Praxis 
werden dürfte, möchte die Gesellschaft ihre entsprechende Sat-
zungsregelung anpassen.

Vor diesem Hintergrund schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, 
folgenden Beschluss zu fassen: 

„§ 17 Absatz 2 der Satzung wird wie folgt vollständig neu gefasst:

 „(2) Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts nachzuweisen. Dafür reicht die Vorlage eines 
in Textform (§ 126 b BGB) erstellten Nachweises über den 
Anteilsbesitz durch das depotführende Institut oder der Nach-
weis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztinterme-
diär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der jeweilige Nachweis 
hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversamm-
lung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der 
Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs 
Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des 
Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurech-
nen sind.“

Der Vorstand wird angewiesen, die Änderung der Satzung erst 
nach dem 3. September 2020 zur Eintragung zum Handelsre- 
gister einzureichen.“

9. Beschlussfassung über eine Änderung von § 19 Absatz 1 der 
Satzung in Hinblick auf den Vorsitz in der Hauptversamm-
lung

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 19 Absatz 1 der Satzung 
wie folgt vollständig neu zu fassen:

 „(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats und, falls er den Vorsitz nicht übernimmt, 
sein Stellvertreter. Wenn auch der Stellvertreter den Vorsitz 
nicht übernimmt, wird der Versammlungsleiter entweder 
durch Beschluss des Aufsichtsrats oder – falls auch ein sol-
cher nicht vorliegt – durch Wahl der in der Hauptversammlung 
anwesenden Aufsichtsratsmitglieder mit einfacher Mehrheit 
der Stimmen gewählt. Wählbar sind sowohl Mitglieder des 
Aufsichtsrats als auch Dritte. Sofern nach diesen Regelungen 
kein Versammlungsleiter gewählt worden ist, wird der Ver-
sammlungsleiter durch die Hauptversammlung gewählt.“
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Berichte an die Hauptversammlung

Bericht an die Hauptversammlung zur Ausnutzung des Geneh-
migten Kapitals 2019 im November 2019

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Juni 2019 wurde 
der Vorstand ermächtigt, bis zum 25. Juni 2024 das Grundkapi-
tal der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt  
EUR 3.351.582,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insge-
samt bis zu 3.351.582 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
2019). Der Vorstand wurde dabei ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen 
auszuschließen, wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt 
und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlos-
sen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 
10 % bezogen sowohl auf den Zeitpunkt dieser Beschlussfassung 
der Hauptversammlung vom 26. Juni 2019 als auch zum Zeitpunkt 
der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht 
übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis 
der bereits in den Handel einbezogenen Aktien gleicher Gattung und 
Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des endgültigen Ausga-
bebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203  
Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; bei der Be-
rechnung der 10%-Grenze war der anteilige Betrag am Grundkapital 
abzusetzen, der auf neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, die 
seit dem 26. Juni 2019 unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss 
gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
oder veräußert worden sind. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als 
Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emis-
sionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, 
die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft be-
stimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem 
oder den Dritten zu zahlen ist. Der Vorstand wurde ferner ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital 
festzulegen.

Das Genehmigte Kapital 2019 ist mit Eintragung im Handelsregister 
der Gesellschaft vom 27. September 2019 wirksam geworden. 

Am 29. Oktober 2019 hat der Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats beschlossen, das Genehmigte Kapital 2019 teilweise aus-
zunutzen und das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bareinlage von EUR 6.703.164,00 
um bis zu EUR 670.316,00 auf bis zu EUR 7.373.480,00 durch Aus-
gabe von bis zu 670.316 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückak-
tien zu erhöhen (die „Kapitalerhöhung 2019“). Die Kapitalerhöhung 
wurde im Umfang von EUR 670.316,00 durchgeführt. Dies entspricht 
einer Erhöhung des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens und zugleich 
im Zeitpunkt der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 be- 
stehenden Grundkapitals der Gesellschaft von 10 %. 

Die Kapitalerhöhung 2019 ist am 21. November 2019 mit Eintragung 
ihrer Durchführung im Handelsregister der Gesellschaft wirksam ge-
worden. Hierdurch hat sich das Grundkapital der Gesellschaft durch 
Ausgabe von insgesamt 670.316 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien auf EUR 7.373.480,00 erhöht. 
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Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung 2019 wurden von der  
Gesellschaft zu einem Ausgabepreis von EUR 1,00 je Aktie ausgege-
ben. Durch die Transaktion floss der NanoFocus AG ein Bruttoemis- 
sionserlös von EUR 670.316,00 zu.

Bei der Preisfestsetzung wurden die Preisvorgaben entsprechend  
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG eingehalten. Danach darf der Ausgabepreis 
für die neuen Aktien den Börsenpreis der Aktie der Gesellschaft nicht 
wesentlich unterschreiten. Der festgelegte Bezugspreis in Höhe von 
EUR 1,00 unterschritt nicht nur unwesentlich den durchschnittlichen 
Börsenpreis der bereits in den Handel einbezogenen Aktien vor der 
Beschlussfassung des Vorstands über die Kapitalerhöhung sondern 
hat diesen deutlich überschritten. 

Die Kapitalerhöhung 2019 dient der Finanzierung der laufenden Ge-
schäftstätigkeit. Eine Aufnahme von Fremdkapital erschien demge-
genüber zum Zeitpunkt der Durchführung der Kapitalerhöhung 2019 
durch die Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2019 
bei pflichtgemäßer Ermessensausübung nach Ansicht des Vorstands 
als nicht vorteilhaft. 

Nach eingehender Prüfung und Beratung hat sich der Vorstand daher 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats zum Gebrauch der von der Haupt-
versammlung erteilten Ermächtigung im Genehmigten Kapital 2019 
entschieden. 

Mit dem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei der Kapital- 
erhöhung 2019 hat die Gesellschaft von der im Beschluss der Haupt-
versammlung vom 26. Juni 2019 eingeräumte Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. 

Durch das Berücksichtigen der entsprechenden Vorgaben des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG für den Bezugsrechtsausschluss im Rahmen der 
Kapitalerhöhung 2019, nämlich die Preisfestsetzung nahe am aktuel-
len Börsenkurs (vorliegend sogar deutlich über dem Börsenkurs) und 
den auf maximal 10 % des bisherigen Grundkapitals beschränkten 
Umfangs der unter Bezugsrechtsausschluss ausgegebenen Aktien, 
wurden andererseits auch die Interessen der vom Bezugsrecht aus-
geschlossenen Aktionäre angemessen gewahrt. Denn mit Blick auf 
den Börsenhandel hatten die Aktionäre hierdurch grundsätzlich die 
Möglichkeit, ihre relative Beteiligung an der Gesellschaft über einen 
Zukauf über die Börse zu vergleichbaren Bedingungen aufrechtzuer-
halten. Durch die Ausgabe der neuen Aktien über dem aktuellen Bör-
senkurs wurde ferner sichergestellt, dass mit der Kapitalerhöhung 
keine wirtschaftliche Verwässerung der Aktionäre verbunden war. 

Aus den vorstehenden Erwägungen war der im Rahmen der Kapi-
talerhöhung 2019 unter Beachtung der Vorgaben des Genehmigten 
Kapitals 2019 vorgenommene Bezugsrechtsausschluss insgesamt 
angemessen und sachlich gerechtfertigt. Weiterhin wurden die In-
teressen der übrigen Aktionäre nicht unangemessen beeinträchtigt. 
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Schriftlicher Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung 
gemäß §§ 186 Abs. 4 Satz 2, 203 Abs. 1, 2 AktG zu Punkt 6 der 
Tagesordnung

Der Vorstand hat zu Punkt 6 der Tagesordnung gem. §§ 186 Abs. 4 
Satz 2, 203 Abs. 1, 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe 
für den Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. 

Der Bericht kann von der Einberufung der Hauptversammlung an und 
auch während der Hauptversammlung auf der Internetseite der Ge-
sellschaft unter http://www.nanofocus.de unter „Investor Relations“ 
in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ eingesehen werden. Der 
Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:

Unter Tagesordnungspunkt 6 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat die 
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 vor.

Die Satzung der Gesellschaft enthält in § 4 Abs. (3) ein Genehmigtes 
Kapital (Genehmigtes Kapital 2017), das den Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats ursprünglich ermächtigte, bis zum 25. Juni 2024 das 
Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu 
insgesamt EUR 3.351.582,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe 
von insgesamt bis zu 3.351.582 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Von dieser 
Ermächtigung ist im Jahr 2019 Gebrauch gemacht worden, so dass 
die Ermächtigung, das Grundkapital zu erhöhen, nicht mehr in voller 
Höhe fortbesteht. 

Aufgrund der teilweisen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 
und um es der Gesellschaft zu ermöglichen, flexibel zu reagieren, 
soll das vorstehend beschriebene genehmigte Kapital aufgehoben 
werden und ein neues Genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 
2020) geschaffen werden.

Durch die Beschlüsse unter Tagesordnungspunkt 6 wird die beste-
hende, bereits teilweise in Anspruch genommene Ermächtigung 
zur Erhöhung des Grundkapitals aufgehoben und durch eine neue 
fünfjährige Ermächtigung ersetzt. Mit der vorgeschlagenen Ermächti-
gung wird der Vorstand in die Lage versetzt, künftig im Rahmen des 
genehmigten Kapitals die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft 
den geschäftlichen und rechtlichen Erfordernissen anzupassen. 

Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird den Aktionären 
grundsätzlich ein Bezugsrecht gewährt. Das Bezugsrecht kann je-
doch vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats in folgenden 
Fällen ausgeschlossen werden:

Das Bezugsrecht kann für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden, 
die nicht gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden können. 
Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbe-
trags würden die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und 
die Ausübung des Bezugsrechts insbesondere bei der Kapitalerhö-
hung um runde Beträge erheblich erschwert. Die als freie Spitzen 
vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien 
werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der Vorstand 
wird jedoch versuchen, die Entstehung von Spitzenbeträgen bei den 
Bezugsrechten zu vermeiden.



19 

Darüber hinaus ist ein Bezugsrechtsausschluss möglich für einen an-
teiligen Betrag am Grundkapital von bis zu 10 %, bezogen sowohl 
auf das zum Zeitpunkt dieser Beschlussfassung als auch auf das 
zum Zeitpunkt der Ausgabe vorhandene Grundkapital, um die neuen  
Aktien zu einem Betrag auszugeben, der den Börsenpreis der bereits 
in den Handel einbezogenen Aktien nicht wesentlich unterschreitet, 
wobei nicht wesentlich eine Unterschreitung des durchschnittlichen 
Schlusskurses der letzten zehn Börsentage um bis zu 5 % ist. Diese 
auf § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG gegründete Ermächtigung erlaubt 
die rasche Durchführung einer Barkapitalerhöhung zu einem den  
aktuellen Marktbedingungen möglichst nahe kommenden Ausgabe-
betrag. Bei der Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand den 
Abschlag auf den Börsenpreis so niedrig bemessen, wie dies nach 
dem Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen 
möglich ist. Durch die Ausgabe der Aktien in enger Anlehnung an 
den Börsenpreis werden auch die Belange der Aktionäre gewahrt. 
Denn aufgrund des Umstands, dass die Platzierung ohne gesetzli-
che Bezugsfrist unmittelbar nach Festsetzung des Ausgabebetrags 
erfolgen kann, muss bei der Festsetzung nicht das Kursänderungs-
risiko für den Zeitraum einer Bezugsfrist berücksichtigt werden. Die  
Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungs-
quote durch Kauf von NanoFocus Aktien über die Börse aufrecht zu 
erhalten, während der Gesellschaft im Interesse der Aktionäre wei-
tere Handlungsspielräume eröffnet werden, um kurzfristig günstige  
Börsensituationen auszunutzen.

Weiter kann das Bezugsrecht vom Vorstand bei einer Kapitalerhö-
hung gegen Sacheinlagen insbesondere zum Zwecke des Erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen ausgeschlossen werden. Im Falle des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter-
nehmen, müssen diese im Rahmen des Unternehmensgegenstands 
der Gesellschaft liegen. Diese Ermächtigung soll den Vorstand ins-
besondere in die Lage versetzen, ohne Beanspruchung der Börse 
eigene Aktien der Gesellschaft zur Verfügung zu haben, um in ge-
eigneten Einzelfällen Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligun-
gen an Unternehmen oder sonstige Vermögensgegenstände gegen 
Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben zu können. Der 
Erwerb eines Unternehmens oder einer Unternehmensbeteiligung 
erfordert in der Regel eine rasche Entscheidung. Durch die vorge-
sehene Ermächtigung wird dem Vorstand die Möglichkeit gegeben, 
bei entsprechend sich bietenden Gelegenheiten zur Akquisition rasch 
und flexibel auf vorteilhafte Angebote reagieren zu können. Dasselbe 
gilt im Hinblick auf die Einbringung von Forderungen oder anderen 
Wirtschaftsgütern. Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss 
zwar zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des 
relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Bei Einräu-
mung eines Bezugsrechts wäre aber der Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen 
Vermögensgegenständen gegen Gewährung von Aktien nicht mög-
lich und die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen 
Vorteile wären nicht erreichbar. Konkrete Erwerbsvorhaben, für die 
von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, bestehen 
zurzeit nicht.

Der Vorstand soll weiter ermächtigt werden, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen, wenn die Aktien  
Arbeitnehmern der Gesellschaft und/oder Arbeitnehmern eines mit 
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der Gesellschaft verbundenen Unternehmens zum Erwerb ange-
boten werden sollen. Hierdurch können Aktien als Vergütungsbe-
standteil für Arbeitnehmer der Gesellschaft und/oder Arbeitnehmer 
eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens eingesetzt 
werden. Der vorgeschlagene Umfang des genehmigten Kapitals 
zur Ausgabe von Belegschaftsaktien von maximal 2% des Grund-
kapitals zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens und im Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung steht nach Auffassung des Vorstands 
in einem angemessenen Verhältnis zu der Anzahl der Mitarbeiter 
und der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und rechtfertigt sich 
durch die Vorteile einer noch engeren Bindung der Mitarbeiter an die 
Gesellschaft. Ziel ist es, die Identifikation der Mitarbeiter mit der Ge-
sellschaft nachhaltig zu stärken und ihre Motivation zu fördern, indem 
sie auch als Aktionäre am langfristigen Unternehmenserfolg beteiligt 
werden. Die Ausgabe von Belegschaftsaktien ist hierzu ein geeigne-
tes Mittel. Zur Vereinfachung des Ausgabeverfahrens soll es neben 
einer unmittelbaren Ausgabe der neuen Aktien an die berechtigten 
Mitarbeiter auch möglich sein, dass die neuen Aktien von einem  
Kreditinstitut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichge-
stellten Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie ausschließlich zur Gewährung von Aktien an den genannten 
Personenkreis zu verwenden. Derzeit besteht kein Belegschaftspro-
gramm.

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten der 
Inhaber der von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften 
ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wand-
lungsrechten bzw. -pflichten dient dem Zweck, im Falle einer Aus-
nutzung dieser Ermächtigung den Options- bzw. Wandlungspreis 
nicht entsprechend den sogenannten Verwässerungsklauseln der 
Options- bzw. Wandlungsbedingungen ermäßigen zu müssen. Viel-
mehr soll auch den Inhabern der Schuldverschreibungen mit Opti-
ons- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht in dem 
Umfang eingeräumt werden können, wie es ihnen nach Ausübung 
des Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Options- 
oder Wandlungspflicht zustehen würde. Mit der Ermächtigung erhält 
der Vorstand die Möglichkeit, bei der Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2020 unter sorgfältiger Abwägung der Interessen zwischen 
beiden Alternativen zu wählen. Bei Abwägung aller genannten Um-
stände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss des Be- 
zugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen 
auch unter Berücksichtigung des zulasten der Aktionäre eintretenden 
Verwässerungseffektes für sachlich gerechtfertigt und für angemes-
sen.

Der Vorstand wird im Einzelfall besonders sorgfältig prüfen, ob der 
Einsatz der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss notwendig 
und für die Gesellschaft von Vorteil ist, bevor er die Zustimmung des 
Aufsichtsrats hierfür einholt.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2020 berichten.
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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 7 
der Tagesordnung über den Bezugsrechtsausschluss bei der 
Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 
Satz 4 und Abs. 4 Satz 2 AktG

Der Vorstand erstattet den nachfolgenden Bericht an die Hauptver-
sammlung zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 
AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 2 AktG 
über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugs-
recht der Aktionäre bei Ausnutzung der Ermächtigung auszuschlie-
ßen. Der Bericht kann von der Einberufung der Hauptversammlung 
an und auch während der Hauptversammlung auf der Internetsei-
te der Gesellschaft unter http://www.nanofocus.de unter „Investor  
Relations“ in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ eingesehen 
werden. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:

Unter Tagesordnungspunkt 7 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, 
die bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen sowie das entsprechende bedingte 
Kapital (Bedingtes Kapital 2019) aufzuheben und eine neue Ermäch-
tigung und ein neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2020) zu 
schaffen. 

Dem Vorstand wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom  
26. Juni 2019 die Ermächtigung erteilt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bis zum 25. Juni 2024 einmalig oder mehrmals auf den 
Inhaber lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
(zusammen „Schuldverschreibungen“) mit oder ohne Laufzeitbe-
schränkung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 30.000.000,00 
zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschrei-
bungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte (auch mit Wandlungs-
pflicht) für auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft 
mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu  
EUR 2.851.582,00 nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. Options- 
anleihebedingungen zu gewähren. Zur Bedienung der Schuldver-
schreibungen wurde ein Bedingtes Kapital 2019 in Höhe von bis zu 
EUR 2.851.582,00 (§ 4 Abs. (6) der Satzung der Gesellschaft) ge- 
schaffen.

Von dieser Ermächtigung wurde bislang kein Gebrauch gemacht.

Vor dem Hintergrund der bei der Gesellschaft seit der Erteilung der 
Ermächtigung durchführten Kapitalerhöhung halten es Vorstand und 
Aufsichtsrat für zweckmäßig, die bestehende Ermächtigung 2019 so-
wie das bestehende Bedingte Kapital 2019 aufzuheben und durch 
eine neue Ermächtigung sowie ein neues bedingtes Kapital zu er-
setzen.

Angesichts des Umstands, dass von der Ermächtigung 2019 noch 
kein Gebrauch gemacht wurde und diese vollständig aufgehoben 
werden soll und ab diesem Zeitpunkt unter dieser Ermächtigung so-
mit keine Schuldverschreibungen ausgegeben werden können, kann 
das bestehende Bedingte Kapital 2019 vollständig aufgehoben und 
die Satzung entsprechend angepasst werden.

Wir schlagen der Hauptversammlung daher die Schaffung einer neu-
en Ermächtigung und eines neuen Bedingten Kapitals zur Ausgabe 
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von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen (zusammen 
„Schuldverschreibungen“) vor. Die Begebung von Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instru-
mente) kann zusätzlich zu den klassischen Möglichkeiten der Fremd- 
und Eigenkapitalaufnahme die Möglichkeit bieten, je nach Marktlage 
attraktive Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt zu nutzen. Der 
Rahmen soll auf einen Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibun-
gen von maximal EUR 30.000.000,00 und eine Berechtigung zum 
Bezug von bis zu maximal 3.186.740 auf den Inhaber lautende Stück-
aktien der Gesellschaft begrenzt werden. 

Die Emission von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
ermöglicht die Aufnahme von Fremdkapital zu attraktiven Konditio-
nen, das bei Fälligkeit unter Umständen in Eigenkapital umgewan-
delt wird und so der Gesellschaft erhalten werden kann. Die ferner 
vorgesehene Möglichkeit, neben der Einräumung von Wandel- und/
oder Optionsrechten auch Wandlungspflichten zu begründen, er-
weitert den Spielraum für die Ausgestaltung dieses Finanzierungs- 
instruments. Die Ermächtigung gibt der Gesellschaft die erforderliche  
Flexibilität, die Schuldverschreibungen selbst oder über unter der  
Leitung der Gesellschaft stehende Konzernunternehmen („Konzern-
unternehmen“) zu platzieren. Die Ermächtigung legt die Grundlagen 
für die Bestimmung des Wandlungs- bzw. Optionspreises fest. 

Zur Bedienung der Wandlungs- und/oder Optionsrechte aus diesen 
Schuldverschreibungen soll ein entsprechendes bedingtes Kapital 
beschlossen werden. 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Bei 
einer Platzierung über Konzernunternehmen muss die Gesellschaft 
ebenfalls sicherstellen, dass den Aktionären der Gesellschaft das ge-
setzliche Bezugsrecht gewährt wird. Um die Abwicklung zu erleich-
tern, ist die Möglichkeit vorgesehen, die Schuldverschreibungen an 
ein oder mehrere Kreditinstitute mit der Verpflichtung auszugeben, 
den Aktionären die Schuldverschreibungen entsprechend ihrem Be-
zugsrecht zum Bezug anzubieten. 

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht insoweit auszuschließen, als sich die 
Ausgabe von Aktien aufgrund von Wandlungs- bzw. Optionsrechten 
oder Wandlungspflichten auf bis zu zehn Prozent des Grundkapitals 
der Gesellschaft beschränkt. Auf diese Beschränkung auf zehn Pro-
zent des Grundkapitals ist eine anderweitige Ausgabe von Aktien  
gegen Bareinlage oder eine Ausgabe von Wandlungs- und/oder  
Optionsrechten anzurechnen, soweit diese unter Ausnutzung einer 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend  
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
erfolgt. Anzurechnen ist außerdem das Grundkapital, das auf erwor-
bene eigene Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermäch-
tigung in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an 
alle Aktionäre in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG veräußert werden. Durch diese Anrechnungen wird sicherge-
stellt, dass keine Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
ausgegeben werden, wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt 
für mehr als zehn Prozent des Grundkapitals das Bezugsrecht der 
Aktionäre in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG durch den Vorstand ausgeschlossen wird. Diese 
weitergehende Beschränkung liegt im Interesse der Aktionäre, die 
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bei entsprechenden Kapitalmaßnahmen ihre Beteiligungsquote mög-
lichst aufrechterhalten wollen. 

Durch diese Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts erhält 
die Gesellschaft die Flexibilität, günstige Kapitalmarktsituationen 
kurzfristig wahrzunehmen und durch eine marktnahe Festsetzung 
der Konditionen bessere Bedingungen bei der Festlegung von Zins-
satz und Ausgabepreis der Schuldverschreibung zu erreichen. Maß-
geblich hierfür ist, dass im Gegensatz zu einer Emission von Schuld-
verschreibungen mit Bezugsrecht der Ausgabepreis erst unmittelbar 
vor der Platzierung festgesetzt werden kann, wodurch ein erhöhtes 
Kursänderungsrisiko für den Zeitraum einer Bezugsfrist vermieden 
werden kann. Bei Gewährung eines Bezugsrechts muss dagegen 
der Bezugspreis bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist veröffent-
licht werden. Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an 
den Aktienmärkten besteht damit ein Marktrisiko über mehrere Tage, 
welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Anleihe-
konditionen und so zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch ist 
bei Gewährung eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit über 
seine Ausübung die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet 
bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. 

Indem der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen nicht wesent-
lich unter ihrem nach anerkannten finanzmathematischen Metho-
den ermittelten rechnerischen Marktwert festgelegt wird, soll dem 
Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer Verwässerung ihres 
Anteilsbesitzes Rechnung getragen werden. Bei einem solchen Aus-
gabepreis der Schuldverschreibungen hätte nämlich das Bezugsrecht 
einen Wert von nahe null. So ist der Schutz der Aktionäre vor einer 
wirtschaftlichen Verwässerung ihres Anteilsbesitzes gewährleistet 
und den Aktionären entsteht kein wesentlicher wirtschaftlicher Nach-
teil durch einen Bezugsrechtsausschluss. Aktionäre, die ihren Anteil 
am Grundkapital der Gesellschaft aufrechterhalten möchten, kön-
nen dies durch einen Zukauf über den Markt zu annähernd gleichen  
Konditionen erreichen. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen. Solche Spitzen-
beträge können sich aus dem Betrag des jeweiligen Emissionsvolu-
mens und der Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses er-
geben. Ein Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge erleich-
tert in diesen Fällen die Abwicklung der Kapitalmaßnahme. Die vom 
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen freien Spitzen werden 
entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise best-
möglich für die Gesellschaft verwertet. Durch die Beschränkung auf 
Spitzenbeträge erleiden die Aktionäre keine nennenswerte Verwäs-
serung. 

Weiterhin soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschlie-
ßen, um den Inhabern oder Gläubigern von Wandlungs- und/oder  
Optionsrechten oder auch von mit Wandlungspflichten ausgestatte-
ten Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang 
einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- bzw. 
Optionsrechte oder nach Erfüllung der Wandlungspflichten zustehen 
würde. Dadurch wird eine wirtschaftliche Schlechterstellung der In-
haber/Gläubiger von Wandlungs- und/oder Optionsrechten (auch mit 
Wandlungspflicht) vermieden; ihnen wird ein Verwässerungsschutz 
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gewährt, der der Kapitalmarktpraxis entspricht, die Platzierung der 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibung erleichtert und der 
Gesellschaft einen höheren Mittelzufluss ermöglicht, weil der Wand-
lungs- bzw. Optionspreis in diesen Fällen nicht ermäßigt oder ein an-
derweitiger Verwässerungsschutz gewährt zu werden braucht. Die 
Belastung der bisherigen Aktionäre erschöpft sich darin, dass den 
Inhabern/Gläubigern von Wandlungs- und/oder Optionsrechten (auch 
mit Wandlungspflicht) ein Bezugsrecht gewährt wird, das ihnen oh-
nehin zustünde, wenn sie ihre Wandlungs- und/oder Optionsrechte 
bereits ausgeübt oder ihre Pflicht zur Wandlung bereits erfüllt hätten. 
In der Abwägung der Vor- und Nachteile erscheint der Bezugsrechts-
ausschluss in diesem Fall daher sachgerecht. 

In den Anleihebedingungen kann – zur Erhöhung der Flexibilität – vor-
gesehen werden, dass die Gesellschaft einem Wandlungs- bzw. Opti-
onsberechtigten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den 
Gegenwert in Geld zahlt. Das vorgesehene bedingte Kapital dient 
dazu, die mit den Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
verbundenen Wandlungs- bzw. Optionsrechte zu bedienen oder 
Wandlungspflichten auf Aktien der Gesellschaft zu erfüllen, soweit 
dafür nicht eigene Aktien eingesetzt werden.
 
Informationen zur Durchführung der virtuellen Hauptversamm-
lung

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 12. August 
2020 wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Maßgabe des Ge-
setzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Ver-
eins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie („COVID-19-Gesetz“) (Art. 2 
des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie 
im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, BGBl. I 2020, S. 569) 
als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionä-
re oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft) abgehalten. 

Die gesamte Hauptversammlung wird für die ordnungsgemäß an-
gemeldeten Aktionäre oder deren Bevollmächtigte nach Maßgabe 
der nachfolgenden Bestimmungen am 12. August 2020 ab 14:00 Uhr 
MESZ im Internet unter http://www.nanofocus.de unter „Investor 
Relations“ in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ im passwortge-
schützten Internetservice in Bild und Ton übertragen.

Den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären (siehe hierzu die 
Ausführungen im Abschnitt „Voraussetzung für die Teilnahme an der 
virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“) 
werden individuelle Zugangsdaten zur Nutzung des passwortge-
schützten Internetservice der Gesellschaft übersandt.  

Eine physische Teilnahme der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten 
(mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Ver-
sammlungsort ist ausgeschlossen. Die Stimmrechtsausübung der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgen ausschließlich im 
Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Eine elektronische 
Teilnahme an der Versammlung im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 
AktG ist nicht möglich.
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Über den passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversamm-
lung können die Aktionäre (und ggf. deren Bevollmächtigte) ihr 
Stimmrecht per elektronischer Briefwahl ausüben, Vollmachten an 
Dritte sowie Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter erteilen, Fragen einreichen oder 
Widerspruch zu Protokoll erklären. Für die Nutzung des passwortge-
schützten Internetservice zur Hauptversammlung ist eine Zugangs-
berechtigung erforderlich.

Voraussetzung für die Teilnahme an der virtuellen Hauptver-
sammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts in der virtuellen sind gemäß § 17 der Satzung nur 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter 
nachstehender Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse un-
ter Nachweis ihres Aktienbesitzes spätestens bis zum Ablauf des  
5. August 2020 (24.00 Uhr MESZ) in Textform (§ 126b BGB) in deut-
scher oder englischer Sprache anmelden:

NanoFocus AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 633
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des  
21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. auf Mittwoch, den  
22. Juli 2020 (00.00 Uhr MESZ), beziehen. Der Nachweis des  
Aktienbesitzes ist durch eine Bestätigung in Textform (§ 126b BGB) in 
deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut 
zu erbringen.

Nach Eingang der Anmeldung sowie des besonderen Nachweises 
des Anteilsbesitzes werden den Aktionären die Zugangsdaten für die 
Nutzung des passwortgeschützten Internetservice übersandt. Wir 
bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung 
des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu 
tragen.

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch 
durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine 
Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater, die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter oder einen sonstigen Dritten, 
ausüben lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine form- 
und fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung 
zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so ist die Gesell-
schaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder mehrere 
von diesen zurückzuweisen.

Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversamm-
lung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von ihnen ver-
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tretenen Aktionäre lediglich im Rahmen ihrer jeweiligen Vollmacht im 
Wege der Briefwahl oder durch (Unter-)Bevollmächtigung der wei-
sungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. 

Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den 
Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entspre-
chenden Zugangsdaten, die dem Aktionär nach ordnungsgemäßer 
Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung und des ordnungsge-
mäßem Nachweis des Anteilbesitzes zugesendet werden, vom Voll-
machtgeber erhält.

Die Erteilung von Vollmachten, die nicht an einen Intermediär, eine 
Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder an eine diesen 
nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution erteilt 
werden, der Widerruf dieser Vollmachten und der Nachweis der Be-
vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen dabei der Text-
form (§ 126b BGB).

Die Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung,  
einen Stimmrechtsberater oder eine diesen nach § 135 Abs. 8 AktG 
gleichgestellte Person oder Institution mit der Stimmrechtsausübung 
bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen Fällen 
die zu bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise 
eine besondere Form der Vollmacht verlangt, weil diese gemäß § 135 
AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher die 
Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über 
die Form der Vollmacht abzustimmen.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann per Post, Telefax oder  
E-Mail an die Gesellschaft spätestens bis zum 11. August 2020,  
24:00 Uhr MESZ, unter der folgenden Postanschrift, Telefax-Nummer 
oder E-Mail-Adresse 

NanoFocus AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: nanofocus@better-orange.de

oder unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice unter 
http://www.nanofocus.de unter „Investor Relations“ in dem Unter-
punkt „Hauptversammlung“ übermittelt, geändert oder widerrufen 
werden. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesell-
schaft.

Am Tag der virtuellen Hauptversammlung können Vollmachten aus-
schließlich unter Nutzung des unter http://www.nanofocus.de unter 
„Investor Relations“ in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ zu-
gänglichen passwortgeschützten Internetservice bis zum Beginn der 
Abstimmungen abgegeben, geändert oder widerrufen werden.  

Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorste-
hend genannten Zeitpunkten auch zur Verfügung, wenn die Erteilung 
der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen 
soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmäch-
tigung erübrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung 
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einer bereits erteilten Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenann-
ten Übermittlungswegen jeweils bis zu den vorstehend genannten 
Zeitpunkten unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.

Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können 
für die Erteilung einer Vollmacht das Formular verwenden, welches 
nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesit-
zes zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.nanofocus.de 
unter „Investor Relations“ in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ 
zum Download zur Verfügung.

Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft

Aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft benann-
ten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. 
Auch im Falle einer Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft sind eine form- und fristgerechte Anmeldung und der 
Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmun-
gen erforderlich. 

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Ge-
sellschaft können per Post, Telefax oder E-Mail an die vorstehend im 
Abschnitt  „Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmäch-
tigten“ genannte Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse bis 
spätestens 11. August 2020, 24:00 Uhr MESZ, oder unter Nutzung 
des unter http://www.nanofocus.de unter „Investor Relations“ in 
dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ zugänglichen passwortge-
schützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren 
bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversamm-
lung am 12. August 2020 erteilt, geändert oder widerrufen werden. 

Ein entsprechendes Formular wird nach ordnungsgemäßer Anmel-
dung und Anteilsbesitznachweis zugesandt und steht auch auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter http://www.nanofocus.de unter 
„Investor Relations“ in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ zum 
Download zur Verfügung. 

Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter müssen diesen in jedem Falle Weisungen für 
die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsver-
treter sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Weisungen 
abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Er-
messen ausüben und sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimm-
rechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu den 
in der Einberufung zur Hauptversammlung bekanntgemachten Be-
schlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat oder zu - mit 
einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 
AktG - bekanntgemachten Beschlussvorschlägen von Aktionären so-
wie etwaige vor der Hauptversammlung gemäß §§ 126, 127 AktG 
zugänglich gemachte Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktio-
nären vorliegt. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen 
weder im Vorfeld noch während der virtuellen Hauptversammlung 
Weisungen oder Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen ge-
gen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung der Fragemög-
lichkeit oder zur Stellung von Anträgen entgegen.



Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihr Stimmrecht, 
auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder 
im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl) abgeben. Die  
Aktionäre, die ihre Stimmen im Wege der Briefwahl abgeben möch-
ten, müssen sich ebenfalls unter Vorlage des besonderen Nachwei-
ses des Anteilsbesitzes rechtzeitig anmelden.  

Briefwahlstimmen können per Post, Telefax oder E-Mail an die vor-
stehend im Abschnitt „Verfahren für die Stimmabgabe durch einen 
Bevollmächtigten“ genannte Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-
Adresse bis spätestens 11. August 2020, 24:00 Uhr MESZ, oder 
unter Nutzung des unter http://www.nanofocus.de unter „Investor 
Relations“ in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ zugänglichen 
passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehe-
nen Verfahren bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen 
Hauptversammlung am 12. August 2020 abgegeben, geändert oder 
widerrufen werden. 

Ein entsprechendes Formular wird nach ordnungsgemäßer Anmel-
dung und Anteilsbesitznachweis zugesandt und steht auch auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter http://www.nanofocus.de unter 
„Investor Relations“ in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ zum 
Download zur Verfügung.

Die Abgabe von Stimmen durch Briefwahl ist auf die Abstimmung 
über die in der Einberufung zur virtuellen Hauptversammlung be-
kanntgemachten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Auf-
sichtsrat und auf mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung 
gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekanntgemachten Beschlussvorschläge 
von Aktionären sowie etwaige vor der Hauptversammlung gemäß 
§§ 126, 127 AktG zugänglich gemachte Gegenanträge und Wahlvor-
schläge von Aktionären beschränkt.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durch-
geführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung 
mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl 
zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende 
Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und 
Stimmrechtsberater oder sonstige gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleich-
gestellte Personen und Institutionen können sich der Briefwahl be-
dienen.
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Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG sowie Wahlvorschläge im 
Sinne des § 127 AktG sind ausschließlich an die folgende Anschrift 
zu richten:

NanoFocus AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
D-81241 München
Telefax: +49 (0)89 / 889 690 655
E-Mail: antraege@better-orange.de

Gegenanträge und Wahlvorschläge gegen die Vorschläge von Vor-
stand und/oder Aufsichtsrat zu den Punkten der Tagesordnung, die 
spätestens zum Ablauf des 28. Juli 2020 (24.00 Uhr MESZ) bei 
der vorstehenden Anschrift eingehen und die die weiteren Vorausset-
zungen für eine Pflicht der Gesellschaft zur Zugänglichmachung nach  
§§ 126, 127 AktG erfüllen, werden einschließlich des Namens 
des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwai- 
gen Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadresse  
http://www.nanofocus.de unter „Investor Relations“ in dem Unter-
punkt „Hauptversammlung“ veröffentlicht. Anderweitig adressierte 
Anträge werden nicht berücksichtigt.

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegen-
anträge oder Wahlvorschläge gestellt werden. Ordnungsgemäß ge-
stellte und zulässige Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nach 
§§ 126 Abs. 1, 127 AktG im Vorfeld der Hauptversammlung bekannt 
gemacht wurden, werden in der virtuellen Hauptversammlung so 
behandelt, als seien sie in der Hauptversammlung gestellt worden, 
wenn sich der Aktionär auch angemeldet hat.

Fragemöglichkeit der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG i.V.m. 
§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz

Abweichend von § 131 AktG haben angemeldete Aktionäre in der 
virtuellen Hauptversammlung am 12. August 2020 kein Auskunfts-
recht. Stattdessen haben Sie die Möglichkeit, im Vorfeld der Haupt-
versammlung Fragen einzureichen. Ein Recht auf Antwort ist damit 
jedoch nicht verbunden. Über die Beantwortung der Fragen entschei-
det der Vorstand nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen. Der Vor-
stand hat nicht alle Fragen zu beantworten; er kann insbesondere 
auch Fragen zusammenfassen und im Interesse der anderen Aktio-
näre sinnvolle Fragen auswählen; er kann dabei Aktionärsvereinigun-
gen und institutionelle Investoren mit bedeutenden Stimmanteilen 
bevorzugen. 

Fragen der Aktionäre sind bis spätestens zwei Tage vor der  
Versammlung, d.h. bis spätestens 10. August 2020, 24:00 Uhr 
MESZ, über den auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
http://www.nanofocus.de unter „Investor Relations“ in dem Unter-
punkt „Hauptversammlung“ zugänglichen passwortgeschützten  
Internetservice einzureichen.

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen  
gestellt werden.
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Bild- und Ton-Übertragung der Hauptversammlung im Internet

Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten können die ge-
samte Versammlung am 12. August 2020, ab 14:00 Uhr MESZ, live 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.nanofocus.de 
unter „Investor Relations“ in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ 
im passwortgeschützten Internetservice in Bild und Ton verfolgen. 

Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ord-
nungsgemäßen Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktio- 
nären die Zugangsdaten für die Nutzung des passwortgeschütz-
ten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
http://www.nanofocus.de unter „Investor Relations“ in dem Unter-
punkt „Hauptversammlung“ übersandt. 

Die Übertragung der Hauptversammlung ermöglicht keine Teilnahme 
im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG (elektronische bzw. Online-
Teilnahme).

Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung 

Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten, die das Stimm-
recht im Wege der Briefwahl oder durch Vollmacht- und Weisungs-
erteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausgeübt 
haben, haben die Möglichkeit, über den auf der Internetseite der Ge-
sellschaft unter http://www.nanofocus.de unter „Investor Relations“ 
in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ zugänglichen passwort-
geschützten Internetservice von Beginn der virtuellen Hauptver-
sammlung am 12. August 2020 an bis zum Ende der virtuellen 
Hauptversammlung gemäß § 245 Nr. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 4  
COVID-19-Gesetz Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptver-
sammlung zu erklären.

Information zum Datenschutz für Aktionäre

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist die NanoFocus AG, 
Max-Planck-Ring 48, 46049 Oberhausen. Sie erreichen die Gesell-
schaft unter
 

ir@nanofocus.de

und den Datenschutzbeauftragten unter

Datenschutz@nanofocus.de

Die NanoFocus AG verarbeitet als Verantwortlicher personenbezo-
gene Daten ihrer Aktionäre und deren Stimmrechtsvertreter (Name, 
Anschrift, Sitz/Wohnort, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart 
der Aktien und Nummer der Eintrittskarte), um ihren gesetzlichen 
Pflichten nachzukommen und den Aktionären die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Ausübung ihrer Rechte zu ermöglichen. 
Die Datenverarbeitung ist für die Teilnahme an der Hauptversamm-
lung zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist  
Art. 6 Abs. 1c DSGVO. Daten über die Teilnahme an Hauptversamm-
lungen werden gemäß der gesetzlichen Bestimmungen für einen 
Zeitraum von zehn Jahren aufbewahrt.
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Die NanoFocus AG bedient sich externer Dienstleister für die Aus-
richtung der Hauptversammlung und wird diesen zur Erfüllung ihrer 
Tätigkeiten, soweit erforderlich, auch personenbezogene Daten zu-
gänglich machen. Die Dienstleister dürfen die personenbezogenen 
Daten ausschließlich im Auftrag der NanoFocus AG und nicht zu  
eigenen Zwecken verarbeiten und müssen die Daten vertraulich be-
handeln. Eine Datenübermittlung in Drittländer oder an internationale 
Organisationen erfolgt nicht.

Ihnen steht bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzun-
gen das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, auf Berichtigung 
nach Art. 16 DSGVO, auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, auf Ein-
schränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, das Recht auf 
Widerspruch nach Art. 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenüber-
tragbarkeit nach Art. 20 DSGVO zu. Darüber hinaus besteht ein Be-
schwerderecht bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde 
nach Art. 77 DSGVO.

Oberhausen, im Juli 2020

NanoFocus AG
Der Vorstand



Max-Planck-Ring 48
46049 Oberhausen
Tel. +49 208 62 000-0
Fax +49 208 62 000-99
info@nanofocus.de
www.nanofocus.de


